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#ST# Aus den Verhandlungen des Bundesrates.

(Vom 25. Oktober 1936.)

Als Mitglied des Verwaltungsrates der Schweizerischen Unfallversicherungs-
anstalt in Luzern wird für den Eest der laufenden Amtsdauer, d. h, bis 81. De-
zember 1942 gewählt : Herr Dr. med. Ernst Forster, Spezialarzt für Chirurgie
in Solothurn.

(Vom 29. Oktober 1937.)

Das dem Herrn Johannes de Vries mit Bundesratsbeschluss vom 4. De-
zember 1935 in seiner Eigenschaft als Honorarkonsul von Honduras in Zürich
erteilte Exequatur wird als erloschen erklärt.
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#ST# Bekanntmachungen von Departementen
und andern Verwaltungsstellen des Hundes.

Reglement
über

die Lehrlingsausbildung im Blumenbindergewerbe.

Das eidgenossische Volkswi r t schaf t sdepar tement ,

nach Massgabe von Art. 5, Abs. l, Art. 13, Abs. l, und Art. 19, Abs. l,
des Bundesgesetzes vom 26. Juni 1930 über die berufliche Ausbildung (in der
Folge Bundesgesetz genannt) und von Art. 4, 5 und 7 der zugehörigen Ver-
ordnung I vom 23. Dezember 1932, erlàsst nachstehendes

Reglement über die Lehrlingsausbildung im Blumenbindergewerbe.
1. Berufsbezeichnung und Lehrzeitdauer.

Die Lehrlingsausbildung im Blumenbindergewerbe erstreckt sich aus-
schliesslich auf den Beruf des Blumenbinders (Blumenbinderin).

Die Dauer der Lehrzeit beträgt drei Jahre.
Für gelernte Gärtner (ausgenommen diejenigen, deren Lehre nur den

Berufszweig Baumschule und Obstbau oder Gemüsebau umfasste) beträgt die
Lehrzeit als Blumenbinder ein Jahr.
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